
Verständnis für die Rolle und die Aufgaben der Partei wecken. Sie wer
den erkennen, daß es eine große Ehre und Verpflichtung ist, in dem 
Kampfbund Gleichgesinnter für das Wohl des Volkes zu arbeiten und zu 
kämpfen. So werden die Parteiwahlen dazu beitragen, daß die besten 
und fortschrittlichsten Arbeiter, Ingenieure und Techniker, Bauern, 
Frauen und Jugendliche in die Reihen der Partei aufgenommen werden.

Wie muß die Leitung einer Grundorganisation arbeiten?

Die Leitung einer Grundorganisation muß sich ständig beschäftigen 
mit der Arbeit mit den Menschen und mit den konkreten Aufgaben der 
Durchführung des Volkswirtschaftsplanes entsprechend seinen Kenn
ziffern; mit der ideologisch-politischen Bewußtseinsentwicklung, das 
heißt, mit der Klärung der Stellung der Partei zu den aktuellen Gegen
wartsfragen und der Auseinandersetzung mit gegnerischen Argumenten. 
Die Versammlungen der Grundorganisationen aus Anlaß der Wahlen 
müssen wirklich von einem regen geistigen Leben erfüllt sein. Es müs
sen echte Auseinandersetzungen stattfinden, und es muß offen über Un
klarheiten gesprochen werden. Es ist notwendig, sorgfältig die Vorschläge 
und Kritiken der Arbeiter zu beachten. Man darf nicht zulassen, daß 
Vorschläge und Beschwerden nicht sachgemäß behandelt werden.

Das Kernproblem ist die Durchführung des Planes 1965

Aufgabe der Grundorganisationen ist es, den Werktätigen die Anwen
dung des neuen ökonomischen Systems der Planung und Leitung der 
Volkswirtschaft entsprechend den Bedingungen im Betrieb zu erklären 
und konsequent um seine Durchsetzung zu kämpfen.

Die Leitungen der Grundorganisationen sollten dafür sorgen, daß den 
Werktätigen die vergleichbaren Kennziffern der Erzeugnisse des Be
triebes mit dem Weltniveau zur Kenntnis gebracht und daraus Schluß
folgerungen für die Arbeit gezogen werden.

Die Leitungen der Grundorganisationen sollten weiter dafür sorgen, 
daß die Werktätigen über die fortgeschrittenste Technologie informiert 
werden und daß eine reibungslose Organisation des Produktionsprozes
ses gewährleistet wird.
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